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Stabwechsel in der herzlichen digitalen Stadt

Als die Stadt Kaiserslautern im Jahr
2017 einen Chief Digital Officer und
einen Chief Urban Officer berief, be-
trat die Stadt damit im Kreise der
deutschen Städte und Gemeinden ein
nahezu unbestelltes Feld. Dass die
Förderung der Digitalisierung in Stadt
und Verwaltung und die konsequente
Verzahnung mit der Stadtentwicklung
durch eine solche Berufung personali-
siert werden konnten, war damals
bundesweit einmalig. Dass mit den
Professoren Dieter Rombach und Ger-
hard Steinebach zwei international
anerkannte Experten auf ihrem Ge-
biet als Chief Digital bzw. Chief Urban
Officer engagiert werden konnten, ein
Glücksgriff. Mit Wirkung zum 31.
März 2022 beendeten die beiden nun
plangemäß ihre ehrenamtliche Tätig-
keit im Rahmen der digitalen Transfor-
mation der Stadt. Sie werden künftig
jedoch noch beratend zur Verfügung
stehen.

In die Zeit seit der Bestellung durch
Oberbürgermeister Klaus Weichel und
die offizielle Berufung durch den
Stadtrat im Mai 2018 fallen zahlreiche
wegweisende Entwicklungen der
herzlich digitalen Stadt Kaiserslau-
tern. Dazu zählt auch die Förderung
des Bundes als „Smart City“, über die
u.a. die Funktionen des CDO und des
CUO hauptamtlich verstetigt werden
sollen. Ein entsprechendes Modell
wurde von CDO und CUO entwickelt
und vom Stadtrat in seiner Sitzung am
4. April 2022 beschlossen. Bis zur

Verstetigung geht die Funktion des
CDO auf die Geschäftsführerin der
KL.digital GmbH über, das heißt, Ilona
Benz wird Nachfolgerin von Dieter
Rombach als CDO. Die Aufgaben und
Funktionen des CUO sollen zunächst
durch eine externe Fachberatung
wahrgenommen werden. Eine ent-
sprechende Ausschreibung wird der-
zeit vorbereitet.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen,
dass beide, für den Wissenschafts-
und IT-Standort Kaiserslautern so be-
deutenden Ämter möglichst nahtlos
auf neue Köpfe übergehen“, erklärt
Dieter Rombach. „Dass Ilona Benz als
national bekannte Persönlichkeit
einer dieser Köpfe ist, ist ein außeror-
dentlicher Glücksfall. An die bisher
geleistete Arbeit kann damit ohne

Prof. Dieter Rombach und Prof. Gerhard Steinebach beenden Tätigkeit – Ilona Benz wird neue CDO

zeitlichen Verzug optimal angeknüpft
werden. Bei ihren anstehenden Auf-
gaben unterstütze ich Frau Benz ger-
ne in beratender Funktion.“, so Rom-
bach. Wie erfolgreich diese Arbeit bis-
lang war, das erläutert der scheidende
CUO, Gerhard Steinebach: „Seit dem
2. Platz beim Bitkom-Wettbewerb
2017 haben wir viele erfolgreiche Pro-
jekte in der Stadt umgesetzt und eini-
ge zukunftsweisende Leitprojekte be-
gonnen. Unter der Marke „herzlich di-
gital„ haben wir uns national einen
hervorragenden Namen als kommu-
naler Vorreiter auf dem Feld der Digi-
talisierung gemacht.“ Wichtiger
Schwerpunkt der Arbeit war und ist
die nachhaltige Verankerung der Digi-
talisierungsstrukturen in der Verwal-
tung. So soll, initiiert von CDO und

CUO, innerhalb der Verwaltung ein
Referat „Digitalisierung und Innovati-
on“ entstehen, und ebenso ein Digita-
lisierungsausschuss des Stadtrats.
Damit wird sich der Stadtrat in seiner
Sitzung am 13. Juni befassen.

„Dass die herzlich digitale Stadt na-
tional einen solch guten Ruf genießt,
verdanken wir dem unermüdlichen
Einsatz von Dieter Rombach und Ger-
hard Steinebach“, so Oberbürger-
meister Klaus Weichel. „Erst der Er-
folg beim Bitkom-Wettbewerb, dann
Modellstadt des Landes Rheinland-
Pfalz, dann der Gewinn des Smart-Ci-
ty-Wettbewerbs. Die letzten fünf Jahre
waren eine unglaubliche Reise und
wir freuen, uns, dass wir diese mit der
Unterstützung unseres CDO und CUO
tätigen konnten.“

Auch Ilona Benz bedankt sich bei
Prof. Rombach und Prof. Steinebach
für das jahrelange ehrenamtliche Wir-
ken und stellt zugleich ihre Pläne als
neue CDO vor: „In den nächsten Mo-
naten werde ich gemeinsam mit dem
großen herzlich digitalen Team insbe-
sondere an drei Schwerpunkten ar-
beiten“, so Benz. „Wir wollen den
Lautrerinnen und Lautrern niedrig-
schwellig zeigen, wie genau unsere
Projekte ihren Alltag und das Leben in
der Stadt verbessern. Smart City soll
vom abstrakten Modebegriff zu etwas
konkret Begreifbarem und Nützlichem
werden.“ So werde man über die
Sommermonate beispielsweise die
Präsenz bei lokalen Veranstaltungen

intensivieren, um direkt mit den Men-
schen ins Gespräch zu kommen. Dazu
gehöre auch die deutlichere Einbet-
tung der Smart-City-Projekte in den
übergeordneten Kontext von Stadt-
entwicklung und kommunaler Da-
seinsvorsorge. „Denn schlussendlich
geht es nicht in erster Linie um Daten,
Kabel und Blech, sondern um einen
flüssigeren Verkehr, die Belebung öf-
fentlicher Plätze, die Inklusion oder
bessere Planungsgrundlagen und -
werkzeuge für die Stadtverwaltung“,
erläutert Benz weiter.

Um dies zu erreichen, wolle man
zum einen näher an den Konzern
Stadt heranwachsen, um die Erfah-
rungen und Erkenntnisse aus vielen
Jahren Projektarbeit, der Nutzung
neuer Arbeitsmethoden und -werk-
zeuge und erprobte Verfahren und
technische Lösungen in die bestehen-
den Strukturen der Stadt hineinzutra-
gen. „Projektarbeit ist nur dann wirk-
sam, wenn die Ergebnisse und Er-
kenntnisse in vorhandenen Struktu-
ren verstetigt werden können. Das gilt
für technische Lösungen ebenso wie
für Prozesse und Methoden.“ Zum an-
deren gelte es, Partizipation und Teil-
habe der Bürgerschaft zu stärken, ins-
besondere durch den weiteren Aus-
bau der neuen Mitmachplattform
„Kaiserslautern MitWirkung“, aber
auch durch die intensivere Nutzung
bereits vorhandener zivilgesellschaft-
licher Gremien wie etwa des Beirats
Digitalisierung. |ps

Nachbarschaftsfloh-
markt im Grübentälchen
Im Stadtteil Grübentälchen werden
am Samstag, 28. Mai, von 10 bis 18
Uhr gebrauchte und gut erhaltene Ge-
genstände von den Nachbarn zum
Kauf angeboten.

Das Stadtteilbüro Grübentälchen
lädt zum großen Nachbarschaftsfloh-
markt ein. An insgesamt 13 Stellen im
Viertel gibt es allerlei zu entdecken.

Auch die Mitarbeiter des Stadtteil-
büros in der Friedenstraße 118 (direkt
an der Bushaltestelle „Gärtnereistra-
ße“) freuen sich auf einen Besuch und
laden zu Kaffee und Snacks ein. |ps

Nähere Informationen

0631 680 316 - 90 oder unter stadtteilbuero-
gruebentaelchen@gemeinschaftswerk.de

Queerulant*innen-
Stammtisch am 9. Juni

Die „Queerulant*innen“ treffen sich
einmal pro Monat im Café Susann
(Osterstraße 7) zum Plaudern, Disku-
tieren und Austausch über aktuelle
Themen, die bewegen und interessie-
ren. Das nächste Treffen ist am Don-
nerstag, 09. Juni, ab 16.30 Uhr. Zu
Gast wird dann die Literaturwissen-
schaftlerin und Theologin Danielle
Regnault sein, die auf einen Streifzug
durch lesbische Trivialliteratur ein-
lädt. Alle Menschen sind herzlich will-
kommen!

Die „Queerulant*innen“: Torsten
Wilhelm von pro familia Kaiserslau-
tern, Claudia Kettering von der Evan-
gelischen Arbeitsstelle Bildung und
Gesellschaft und die städtische
Gleichstellungsbeauftragte Katharina
Disch. |ps

Kontakt

Instagram: @queerulantinnen
Mail: wir@queerulantinnen.de

Volksparkkonzerte sind wieder da

Markige Töne und schmissige Rhyth-
men sind seit der Saisoneröffnung der
allseits beliebten Volksparkkonzerte
am 15. Mai wieder alle zwei Wochen
sonntags Programm. Für einen
schwungvollen Auftakt sorgte das
Sinfonische Orchester der Moosalb-
taler Blasmusik e.V., das unter der
Leitung von Harald Domes mit einer
Auswahl an traditioneller Blasmusik
und Songs aus den Bereichen Rock,
Pop und Filmmusik zu unterhalten
wusste.

„Nachdem wir so lange Zeit auf mu-
sikalische Live-Events verzichten
mussten, ist es heute um so schöner,
wieder Musik im Volkspark genießen
zu dürfen“, begrüßte Bürgermeisterin
Beate Kimmel bei sommerlichen Tem-
peraturen die zahlreich erschienen
Gäste sowie die Bläsercombo auf der
Bühne. „Die Volksparkkonzerte haben

Bürgermeisterin Beate Kimmel eröffnete beliebte Eventreihe

hier schon einen regelrechten Kultsta-
tus, wie gut, dass es nun endlich wie-
der losgeht.“

Dankesworte sprach die Kulturde-
zernentin insbesondere den Musike-
rinnen und Musikern für Ihr Engage-
ment aus. Ein herzliches Dankeschön
galt aber auch dem Projektbüro für

städtische Veranstaltungen, das die-
se Reihe seit Jahren mit viel Herzblut
auf die Beine stellt, den Sponsoren
von der Sparkasse Kaiserslautern und
der Karlsberg Brauerei sowie „allen,
die zum rundum guten Gelingen bei-
tragen“. Der anhaltende Applaus am
Ende des Konzerts sprach für sich –
ein Auftakt nach Maß, dem nun bis
Anfang September sieben weitere
Veranstaltungen folgen werden.

Das nächste Konzert findet am 29.
Mai statt. „Mit frischer Blasmusik in
den Sommer“: So lautet das Motto,
wenn der Musikverein Odenbach e.V.
ab 11 Uhr die Bühne im blauen Musik-
pavillon füllt. Die rund 20-köpfige Ka-
pelle um Dirigent Octavian Florut lädt
ihre Zuhörer zum fröhlichen Mitswin-
gen ein und bietet abwechslungsrei-
che, flotte Blasmusik für alle Ge-
schmäcker und Altersklassen. |ps

Glasfaserausbau geht weiter

Um unterversorgte Gebiete mit einer
Bandbreite unter 100 Megabit pro Se-
kunde im Stadtgebiet zu ermitteln,
führt das Referat Tiefbau bereits zum
dritten Mal ein sogenanntes Markter-
kundungsverfahren in der Stadt durch.
„Der flächendeckende Breitbandaus-
bau ist eine der wichtigsten kommu-
nalen Zukunftsaufgaben. Mithilfe des
Erkundungsverfahrens lässt sich ganz
aktuell feststellen, welche Gebiete in
der Stadt in Sachen Breitbandausbau
derzeit unterversorgt sind. Die Netz-
betreiber müssen sich innerhalb einer
vorgegebenen Zeit äußern, ob sie be-
absichtigen, in nächster Zeit den Breit-
bandausbau in den unterversorgten
Gebieten vorzunehmen. Für Gebiete,
die sich für die Netzbetreiber aktuell
als unwirtschaftlich für die Anbindung
an schnelles Internet erweisen, darf
die Kommune Fördermittel für den

Drittes Markterkundungsverfahren gestartet
Glasfaserausbau beantragen“, erläu-
tert Beigeordneter Peter Kiefer die
Hintergründe des Verfahrens.

Die Stadt hofft, auf diesem Wege
unterversorgte Gebiete ans Glasfaser-
netz künftig anbinden zu können. Das
Förderprogramm eröffnet hier großes
Potential. „Die Förderung beläuft sich
für solche Vorhaben auf 90 Prozent
der Gesamtkosten. Davon trägt die
Bundesrepublik Deutschland 50 Pro-
zent, das Land Rheinland-Pfalz über-
nimmt 40 Prozent der Kosten“, er-
gänzt der zuständige Gigabit-Koordi-
nator Christoph Baumann. Im Rahmen
des Verfahrens werden alle Netzbe-
treiber, die im Stadtgebiet tätig sind,
aufgefordert, adressgenau ihre jewei-
ligen Up- und Downloadraten zu über-
mitteln. Das Verfahren endet am 8. Ju-
li. Danach kann die Stadt die nötigen
Fördermittel beantragen. |ps

Stadtradeln: Ab dem 31.
Mai wird aufgesattelt

Die Aktion Stadtradeln läuft wieder
am 31. Mai an. Bereits zwei Wochen
vor Beginn haben sich über 350 Teil-
nehmer in 55 Teams online regis-
triert. Beigeordneten Peter Kiefer
freut’s: „Mit der Aktion Stadtradeln
können wir alle gemeinsam zeigen,
dass Radfahren in der Stadt Kaisers-
lautern immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Wir wollen unser großarti-
ges Ergebnis vom letzten Jahr noch
steigern! Dafür brauchen wir Sie! Ra-
deln Sie einfach mit!“ Alle Infos zur
Aktion unter www.stadtra-
deln.de/kaiserslautern. |ps

Bürgerworkshop zum
Schutz vor Hochwasser

und Starkregen
Erlenbach. Im Zuge des Hochwas-
ser- und Starkregenvorsorgekonzepts
lädt die Stadt interessierte Bürgerin-
nen und Bürger der Ortsbezirke Erlen-
bach und Morlautern zum ersten
Workshop am Dienstag, 24. Mai um
17.30 Uhr in die Mehrzweckhalle in
Erlenbach ein. Gemeinsam sollen die
für Hochwasser gefährdeten Bereiche
in Erlenbach und Morlautern analy-
siert und Strategien zur Vorsorge be-
nannt werden. Die Stadt freut sich
über eine rege Teilnahme und einen
guten Austausch. |ps

Wie funktioniert eigentlich ein Stromkreis?

Wie kommt der Strom ins Handy, wenn
ich es auflade? Wieso ist Zitronensaft
eigentlich so sauer? Und was passiert,
wenn ich Backpulver mit Wasser mi-
sche? Lauter spannende Fragen wa-
ren das, die da am Donnerstagmorgen
an der Luitpoldschule mit kleinen Ex-
perimenten beantwortet wurden. Im
Hof der Schule war der MINT-Bus
(MINT = Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) des
städtischen Ökologieprogramms zu
Gast – für die Viertklässler eine ganze
besondere Schulstunde.

45 Minuten lang nahm Annika Lan-
ge vom Ökologieprogramm die Kinder
mit auf eine Reise durch die Welt der
Physik und Chemie. Zwei Themenblö-
cke standen auf dem Programm, ein-
mal „Strom“ und einmal „Säuren und
Basen“. Kindgerecht und anschaulich
erklärte Lange zunächst die zugrunde-
liegenden Prinzipien, bevor es an die
Experimente ging, wo die Kinder unter
Anleitung von Lange und zweier Helfe-
rinnen begeistert selbst Hand anlegen

und unter anderem Stromkreise zu-
sammenbasteln oder ihren eigenen
Namen morsen durften. Auch lernten
die Schülerinnen und Schüler, dass zu
jedem Experiment auch ein Protokoll
gehört, in dem man Aufbau und Ergeb-
nis festhalten muss.

Die Idee für den MINT-Bus wurde
bereits vor drei Jahren im städtischen
Sozialreferat, genauer gesagt im Öko-

MINT-Bus des Ökologieprogramms macht Station an der Luitpoldschule

logieprogramm, entwickelt. Unter-
stützt vom Referat Schulen, dem städ-
tischen Bildungsbüro und von der Zu-
kunftsregion Westpfalz wurde aus der
Idee nach zweijähriger Corona-Pause
nun endlich Realität. „Unser MINT-Bus
ist ein außerschulischer Lernort, um
junge Menschen frühzeitig an Natur-
wissenschaftsthemen heranzuführen.
Damit unterstützen wir die Kinder vor

Ort, sich mit einem Projektthema
spielerisch, forschend und experi-
mentell auseinanderzusetzen – und
vor allem Neugier und Wissensdrang
zu wecken“, erläutert Schuldezernen-
tin Anja Pfeiffer das Prinzip. Gemein-
sam mit Sabine Michels vom Bildungs-
büro, dem Referatsleiter Schulen,
Wolfgang Ernst, der stellvertretenden
Leiterin des Sozialreferats, Diana Sa-
jons, und der kommissarischen Schul-
leiterin der Luitpoldschule, Annette
Munz, machte sie sich am Donners-
tagmorgen selbst ein Bild von der bun-
ten Schulstunde am MINT-Bus. „Ich
finde es grandios, was Sie hier ma-
chen!“, bedankte sich die Beigeordne-
te bei den Kolleginnen des Ökologie-
programms.

An insgesamt sechs Grundschulen
macht der MINT-Bus in diesen Wochen
Station, mit jeweils zwei Terminen vor
Ort. Nach der Stresemannschule, die
schon Anfang Mai an der Reihe war,
und der Luitpoldschule geht es vor den
Sommerferien noch an die Schiller-

schule, die Grundschulen Dansenberg
und Erzhütten sowie an die Kotten-
schule.

Das städtische
Ökologieprogramm

Seit über 30 Jahren bietet das Ökolo-
gieprogramm der Stadt Kaiserslau-
tern benachteiligten sowie langzeitar-
beitslosen Menschen die Möglichkeit,
sich über Beschäftigung und Basis-
qualifikationen in Projekten zu stabili-
sieren, Selbstvertrauen zu erlangen
und ihre Lebenssituation insgesamt zu
verbessern. In enger Zusammenarbeit
mit dem Jobcenter Kaiserslautern ist
das große Ziel die Eingliederung in den
Arbeitsmarkt. Außerdem sollen Ar-
beitstugenden wie Pünktlichkeit, Mo-
tivationstraining, Teamfähigkeit und
Durchhaltevermögen vermittelt wer-
den. Den über 70 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern stehen dabei von nie-
derschwelligen bis hin zu qualifizie-
renden Arbeiten viele Angebote zur
Verfügung. |ps
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Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Recht und Ord-
nung, Abteilung Kraftfahrzeugwesen in der Merkurstraße, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter (m/w/d) im Informations- und Ausgabenbereich in
Teilzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Umsetzung einer Mitarbeiterin,
längstens bis 31.01.2023.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 19,5 Stunden und ist den dienstli-
chen Erfordernissen entsprechend flexibel zu erbringen.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 5 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 196.21.30.151_1) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung, inVerbindung mit § 16 der Hauptsatzung
der Stadt Kaiserslautern, wird die vom Rat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung
vom 02.05.2022 beschlossene Satzung vom 10.05.2022 hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Grün- und Freiflächengestaltungssatzung
der Stadt Kaiserslautern vom 10.05.2022

Auf der Grundlage von § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom
31.01.1994
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl.
S. 21) in Verbindung mit § 88 (1) Ziffer 1, 3 und 7 der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz
(LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom
28.09.2021 (GVBl. S. 543) hat der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern in seiner Sitzung
vom
02.05.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
§ 1 Geltungs- und Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung gilt im gesamten Stadtgebiet Kaiserslautern für unbebaute Flächen
der bebauten Grundstücke und für die äußere Begrünung und Gestaltung von bau-
lichen Anlagen auf diesen Grundstücken.

(2) Diese Satzung ist aufVorhaben anzuwenden, für die nach Inkrafttreten der Satzung
ein Bauantrag oder ein die baurechtliche Prüfung umfassender Antrag gestellt wird
oder eine Vorlage der Genehmigungsfreistellungsunterlagen erfolgt, die eine Än-
derung des Gebäudes bzw. der baulichen Anlage und in der Folge die Gestaltung
der Freiflächen betrifft.

(3) Sie ist des Weiteren auf alle Vorhaben anzuwenden, bei denen eine wesentliche
Umgestaltung, die dem Satzungszweck widerspricht, vorgenommen wird.

§ 2
§ 2 Satzungszweck

(1) Der Zweck dieser Satzung ist primär die Sicherstellung und Förderung einer ange-
messenen Durchgrünung und Gestaltung der Grundstücke und dadurch die Auf-
wertung des Stadtbildes. Sie dient der Stärkung und gleichmäßigen Durchgrünung
von Baugebieten sowie der Erhaltung und Entwicklung von Baum- und Strauchbe-
ständen und Dach- und Fassadenbegrünung.

(2) Sie dient dazu, langfristig Aspekte der Klimaanpassung der Stadt Kaiserslautern
einzubringen. Zu diesen Aspekten zählt die Verbesserung der Wasserrückhaltung
auf dem jeweiligen Grundstück, auf dem es anfällt, zur Vorsorge gegen die Auswir-
kungen von Starkregenereignissen und die langfristige Förderung der Vielfalt an
Arten und Lebensräumen in der Stadt sowie ihrer Vernetzung.

(3) Die Satzung dient dem Unterbinden von Fehlentwicklungen wie z.B. Schottergär-
ten und der Vermeidung von Flächenversiegelungen.

(4) Weiteres Ziel ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, um
einer Gefährdung der Gesundheit durch das Stadtklima entgegenzuwirken.

§ 3
§ 3 Begrünung und Gestaltung

(1)Allgemeines

1. Nicht überbaute Flächen sowie unterbaute Freiflächen (Tiefgaragen, Tanks etc.)
von Grundstücken nach § 1 sind unter Berücksichtigung vorhandener Gehölzbe-
stände gärtnerisch anzulegen. Sie sind als begrünte Fläche anzulegen und anteilig
mit Laubgehölzen zu begrünen, soweit diese Flächen nicht für andere zulässige
Nutzungen wie Zufahrten, Wege, Stellplätze, Arbeits- oder Lagerflächen, Spiel-
oder Aufenthaltsbereiche (z.B.Terrassen) benötigt werden. Dabei sind standortge-
rechte, klimaangepasste Gehölzarten zu verwenden.

2. Artenarme, flächige Steinschüttungen mit wenig oder ohne Bepflanzung (so ge-
nannte „Schottergärten“), sowie Kunstrasen und sonstige artenarme Oberflächen,
die nicht einer zulässigen Nutzung nach § 3 (1) 1. dienen, sind nicht zulässig.

3. Die Mindestanforderungen und Qualitäten an die Begrünung sind gemäß § 3 (3) bis
(15) einzuhalten.

4. Mit einem Antrag gem. § 1 (2) ist ein Freiflächengestaltungsplan gemäß den Anfor-
derungen der Stadt im Hinblick auf Baumstandorte, Arten, Anzahl und Qualität der
Pflanzen und Höhenversprünge einzureichen. Vorhandene Baumbestände sind
mit ihrem Kronendurchmesser einzuzeichnen. Flächen für Dachbegrünung und
deren Substratdicke sind einzutragen. Des Weiteren sind Fassadenansichten ein-
zureichen.

(2) Bestandsgehölze

1. Als dauerhaft zu erhaltend rechtlich festgesetzte Gehölzbestände und Bäume sind
während des Baubetriebs gemäß DIN 18 920 „Vegetationstechnik im Landschafts-
bau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen“ bzw. gemäß RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen
und Tieren bei Baumaßnahmen“ zu schützen. Zusätzlich ist die Baumschutzsat-
zung der Stadt Kaiserslautern zu beachten.

2. Abgehende, als dauerhaft zu erhaltend rechtlich festgesetzte Gehölze dieses Be-
standes sind durch Neupflanzungen bestimmter Art und Größe zu ersetzen.

(3) Anteil der begrünten Grundstücksfläche

Der Anteil, der mit Pflanzungen oder Aussaat zu begrünenden und gärtnerisch anzule-
genden Grundstücksflächen am Gesamtgrundstück darf die nachfolgend aufgeführ-
ten Festlegungen nicht unterschreiten:

a) in Wohnbauflächen bzw. in Kleinsiedlungsgebieten (WS) 40 %
b) in reinen (WR), allgemeinen (WA) und besonderen Wohngebieten (WB) 40 %
c) in Mischbauflächen bzw. in Mischgebieten (MI) 30 %
d) in Urbanen Gebieten (MU) 20 %
e) in gewerblichen Bauflächen bzw. in Gewerbegebieten (GE) 20 %
f) in Industriegebieten (GI) 20 %

(4) Baumanteil

1. Für Gebiete nach § 3 (3) Buchstabe a) bis d) ist je vollzähliger 200 m² Grundstücks-
größe ein Laubbaum mindestens zweiter Ordnung oder ein Obstbaum zu pflanzen.

2. Für Gebiete nach § 3 (3) Buchstabe e) und f) ist je vollzähliger 150 m² Grünfläche
ein Laubbaum grundsätzlich erster, mindestens aber zweiter Ordnung zu pflanzen.

(5) Strauchanteil

1. Der Strauchflächenanteil bei Gebieten nach § 3 (3) Buchstabe a) bis d) beträgt min-
destens 20 % der zu begrünenden Fläche.

2. Der Strauchflächenanteil bei Gebieten nach § 3 (3) Buchstabe e) und f) beträgt min-
destens 50 % der zu begrünenden Fläche.

3. Als Sträucher sind mindestens mittelhochwachsende (1,5 m – 3 m), standortge-
rechte, klimaangepasste Laubgehölze zu verwenden. Strauchflächen können mit
Baumpflanzungen kombiniert werden.

(6) Dachbegrünung
1. Extensive und einfache intensive Dachbegrünung

a. Alle Flachdächer und flach geneigten Dächer (Dachneigung bis 20°) ab einer
Fläche von 10 m² von sämtlichen Gebäuden (Hauptgebäude, Garagen, Carports,
Einhausungen usw.) sind mit Ausnahme der in § 3 (6) Nr. 2 aufgeführten Gegeben-
heiten grundsätzlich mindestens extensiv mit einer Sedum-Moos-Kraut-Begrü-
nung oder einer Sedum-Kraut-Gras-Begrünung zu begrünen.
b.Vorzuziehen ist eine einfache intensive Dachbegrünung mit einer Gras-Kraut-Be-
grünung oder einer Wildstauden-Gehölz-Begrünung, da diese Vegetationsformen
eine größere Bedeutung für die Fauna (z.B. Wildbienen, Laufkäfer etc.) hat.
c. Die Decken von Tiefgaragenzufahrten über dem anstehenden Geländeniveau
sind mindestens extensiv zu begrünen.
d. Die Substratauflage der Dachbegrünung in Gebieten nach § 3 (3) Buchstabe a)
bis d) muss mindestens 12 cm dick sein.
e. Die Substratauflage der Dachbegrünung in Gebieten nach § 3 (3) Buchstabe e)
und f) muss mindestens 10 cm dick sein.
f. In besonders begründeten Einzelfällen kann von der regelhaften Substratdicke
abgewichen und können geringere oder stärkere Substratdicken festgesetzt wer-
den. Die Dicke des gesamten Schichtaufbaus ist abhängig von der Dachbauweise,
der angestrebten Begrünungsart und Vegetationsform, der angestrebten floris-
tisch-faunistischen Artenvielfalt des Lebensraums sowie der Baustoffart der
Schichten.

2. Die Decken von Tiefgaragen außerhalb von Gebäuden, Terrassen, Zufahrten und
Zuwegungen sind als intensive Dachbegrünung mit einer mindestens 60 cm dicken
Vegetationstragschicht anzulegen und zu begrünen.

3. Eine Kombination von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie mit Gründächern ist
möglich. Sie sind aufgeständert über einer ganzflächigen Dachbegrünung auszu-
führen.

(7) Fassadenbegrünung

1. Fassadenteile in Gebieten nach § 3 (3) Buchstabe a) bis d) sind ab 25 m² ungeglie-
derter Fassadenfläche vollflächig zu begrünen.

2. Fassadenteile in Gebieten nach § 3 (3) Buchstabe e) und f) sind ab 150 m² ungeglie-
derter Fassadenfläche vollflächig zu begrünen.

3. Dazu sollen bodengebundene Klettergehölze oder eine wandgebundene Begrü-
nung verwendet werden.

4. Die Begrünung kann durch selbständige Wurzelkletterer, Gerüstranker, Spalierbe-
wuchs, Heckenwände und/oder hängenden Bewuchs erfolgen.

5. Die Pflanzabstände sind auf die Wüchsigkeit abzustimmen.
6. Fassaden zur Energiegewinnung können ausgenommen werden.

(8) Befestigte Flächen

1. Befestigte Flächen (besonders Zuwege und Zufahrten) sind grundsätzlich auf ein
Mindestmaß zu beschränken, nach Möglichkeit barrierefrei zu gestalten und - so-
weit es die Art der Nutzung und die Eigenheiten des Untergrundes zulassen - mit
wasserdurchlässigen Belägen zu versehen. Es sind vorzugsweise helle Beläge zu
verwenden, um ein zu starkes Aufheizen der Beläge zu vermeiden.

2. Darüber hinaus sind für Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze bevorzugt be-
grünte Beläge zu verwenden. Geeignet sind Rasenfugenpflaster, Pflaster mit auf-
geweiteten Fugen, Rasengittersteine oder Schotterrasen.

3. Nicht überdachte Stellplätze sind mit Bäumen zu überstellen. Für jeweils vier Stell-
plätze bei einreihiger und je acht Stellplätze bei zweireihiger Anordnung der Stell-
plätze ist grundsätzlich ein Baum erster, mindestens aber zweiter Ordnung in direk-
ter Zuordnung zu den Stellplätzen zu pflanzen.

(9) Eingrünung von Nebengebäuden, Garagen, Einhausungen, Lagerplätzen

1. Aufstellplätze von Mülltonnen und -Containern sowie Lagerplätze sind zu Nachbar-
grundstücken und zur Straße mit Pflanzstreifen aus Laubgehölzen abzuschirmen
und vor unmittelbarer Sicht und Sonneneinstrahlung zu schützen.

2. Nebengebäude, Garagen und Einhausungen sind unabhängig von ihrer Fassaden-
fläche einzugrünen.

(10) Vorgarten

Die Grundstücksfreiflächen zwischen Straße und vorderer Gebäudeflucht (Vorgärten)
sind mit Ausnahme von erforderlichen Zufahrten, Zugängen und Stellplätzen alsVege-
tationsfläche gärtnerisch mit Pflanzbeeten, Baum- und Strauchpflanzungen und An-
saaten anzulegen und zu unterhalten. Dies gilt entsprechend für Grundstücke an pri-
vaten Erschließungswegen.

(11) Mauern und sonstige Terrassierungselemente

1. Bei der Anlage von Terrassierungselementen bzw. (Stütz-) Mauern sind vorzugs-
weise natürliche Materialien (z.B. Findlinge, Natursteine, Gabionen) zu verwenden.
Der terrassierte Hang ist zu bepflanzen, sofern es der Stützfunktion oder dem Ar-
tenschutz nicht entgegensteht.

2. Betonbauteile oder sonstige Materialien sind nur zulässig, wenn sie durch eine flä-
chige vertikale Bepflanzung oder mit einer Strauchbepflanzung eingegrünt werden.

(12) Einfriedungen

Blickdichte Einfriedungen bspw. Sichtschutzzäune aus Kunststoff- oder Holzlamellen
zur das Grundstück erschließenden Straßenseite hin, die eine Höhe über 1,2 m über-
schreiten,
sind nicht zulässig. Lebende Hecken sind hiervon ausgenommen.

(13) Baumpflanzungen (Mindestanforderungen)

1. Mindestqualität der Laubbäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18
cm, mit Drahtballen oder im Container.

2. Mindestqualität der Obstbäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14
cm, mit Drahtballen oder im Container.

3. Es sind Baumarten zu verwenden, die an die stadtklimatischen Verhältnisse ange-
passt und für den Standort geeignet sind.

4. Bei der Pflanzung der Bäume sind die FLL-Richtlinien für Baumpflanzungen Teil 2
„Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, Pflanzgruben und Wurzelraumer-
weiterung, Bauweisen und Substrate“ (in der jeweils gültigen Fassung) zu Grunde
zu legen.

5. Bäume auf Parkplätzen und in Einfahrten sind gegen Anfahren und die Wurzel-
scheibe gegen Überfahren zu sichern.

(14) Strauchpflanzungen (Mindestanforderungen)

1. Mindestqualität der Sträucher: 60 – 100 cm h, 2 x verpflanzt, Mindesttriebzahl 3
Triebe

2. Bei einer flächigen Pflanzung ist je 1,5 m² ein Strauch zu pflanzen.

(15) Pflanzungen von Klettergehölzen (Mindestanforderungen)

1. Die offene, luft- und wasserdurchlässige Pflanzscheibe muss mindestens 0,5 m²
groß und mindestens 50 cm tief sein.

2. Je nach Bodenverhältnissen muss zusätzlich eine Bodenverbesserung oder ein
Bodenaustausch im Bereich der gesamten Pflanzgrube erfolgen.

3. Der durchwurzelbare Bodenraum muss mindestens 1,0 m³ betragen.
4. Bei beengten Verhältnissen sind überbaubare Pflanzgruben mit einem tragfähigen

Substrat herzustellen.

(16) Private Kinderspielplätze nach baurechtlichen Vorschriften

Wenn ein Spielplatz neu zu errichten ist, sind u.a. die folgenden Punkte umzusetzen:
1. Es ist ein Spielplatz für Kleinkinder herzustellen, der nach seiner Lage und Beschaf-

fenheit ein gefahrloses Spielen ermöglicht. Der Spielplatz soll in angemessenem
Umfang barrierefrei sein, besonnt und windgeschützt liegen.

2. Kleinkinder sollen so spielen können, dass ihre Aufsichtspersonen sie beaufsichti-
gen können. Die unmittelbare Nähe mit Ruf- und Sichtkontakt zur Wohnbebauung
ist zu gewährleisten. Der Weg zum Spielplatz sollte für Kleinkinder gefahrlos sein.

3. Der Spielplatz muss mindestens 3 m² nutzbare Spielfläche pro Wohneinheit und
eine Mindestgröße an nutzbarer Spielfläche von 30 m² aufweisen.

4. Spielplätze sind gegenüber Gefahrenquellen wie z.B. Straßen, Gleiskörpern,Was-
serläufen, Rückhaltebecken, Abgründen, Stellplätzen, Garagen, Zufahrten wirk-
sam abzuschirmen.

5. Die Bepflanzungen dürfen keine Gefahr in sich bergen und keine giftigen Gehölze
enthalten.

6. Es sind ausreichend Spielgeräte und Sitzgelegenheiten vorzusehen. Diese Spiel-
geräte sollten den vielfältigen Spielbedürfnissen der Kleinkinder in besonderer
Weise Rechnung tragen.

7. Im Bereich des Sandspiels ist ein schattenspendender Laubbaum grundsätzlich
erster, mindestens aber zweiter Ordnung zu pflanzen.

§ 4
§ 4 Begrünung in direkter Nachbarschaft zur freien Landschaft

Entlang der Grundstücksgrenze zur freien Natur sind Gehölze der freien Landschaft,
vorzugsweise gebietsheimische Gehölze, zu pflanzen.

§ 5
§ 5 Herstellungsfrist

(1) Die Pflanzarbeiten sind innerhalb eines Jahres durchzuführen.
(2) Die Herstellungsfrist für die Pflanzarbeiten gemäß § 1 (2) beginnt mit der Baufertig-

stellung.
(3) Die Herstellungsfrist für die Pflanzarbeiten gemäß § 1 (3) beginnt mit der Aufnahme

der Arbeiten für die Umgestaltung.
(4) Ein abnahmefähiger Zustand (Erreichen eines Anwuchserfolgs durch Durchtrieb)

ist nach der Fertigstellungspflege erreicht (DIN 18 916 „Pflanzen und Pflanzarbei-
ten“).

(5) Ein der Satzung entsprechender Zustand ist auf Dauer zu erhalten.

§ 6
§ 6 Abweichungen

Von denVorschriften dieser Satzung können Abweichungen zugelassen werden. Hier-
für findet insbesondere die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz entsprechend An-
wendung.

§ 7
§ 7 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer die Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen
1. nicht in vorgegebener Qualität entsprechend § 3 und § 4 erfüllt,
2. in geringerem Umfang als in dieser Satzung in § 3 und § 4 vorgeschrieben erfüllt,
3. nicht innerhalb der nach § 5 festgesetzten Frist durchführt,
4. nicht in einem dieser Satzung entsprechenden Zustand oder nicht dauerhaft er-
hält
5. ohne Zustimmung der Stadtverwaltung Kaiserslautern beseitigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 10.000 geahndet werden.

§ 8
§ 8Verhältnis zu Bebauungsplänen und anderenVorschriften

(1) Festsetzungen in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen, in Vorhabens- und Er-
schließungsplänen sowie in anderen städtebaulichen Satzungen nach dem Bau-
gesetzbuch (BauGB), die abweichende Regelungen treffen, gehen dieser Satzung
vor.

(2) Sonstige gesetzliche Regelungen haben Vorrang.

§ 9
§ 9 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Kaiserslautern, den 10.05.2022
Stadtverwaltung

Gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes zustandegekommen sind, gelten ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-

fertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet
oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachung

Am Montag, 23.05.2022, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine nichtöffentliche Sitzung des Personalausschusses
statt.

T a g e s o r d n u n g:

1.-15. Personalangelegenheiten

16. Mitteilungen

17. Anfragen

gez.
Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntmachung

Der Bauausschuss des Stadtrates hat in seiner Sitzung am 25.04.2022 für den nach-
folgenden Bebauungsplanentwurf die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung
(Planauslegung) nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 2017, Teil I, Nr. 72, S. 3634 zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes 26. April 2022 (BGBI. I S. 674), beschlossen:

Bebauungsplanentwurf „Gewerbegebiet Rotenberg, Teilbereich Mainzer Straße – Hertels-
brunnen – Zum Eselsbachtal“

Planziel: Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen

Begrenzung des Plangebiets:

Die Planauslegung soll gemäß § 3 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Pla-
nungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBI. I S. 1041), in Kraft
getreten am 29.05.2020, durch dieVeröffentlichung im Internet stattfinden.

Den Bürgern/innen wird darüber hinaus eine Einsichtnahme in die Unterlagen, nach telefoni-
scherTerminvereinbarung (Telefon Nr. 0631 365-2575 oder 0631 365-1610), angeboten.

Es wird nach § 13a Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen dass der Bebauungsplan im be-
schleunigtenVerfahren nach § 13 BauGB ohne die Durchführung einer Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. Die wesentlichen Gründe hierfür sind die weit-
gehende vorhandene Bebauung des Gebiets.

Der Bebauungsplanentwurf mit den Textlichen Festsetzungen, der Begründung, dem
Fachgutachten zum Artenschutz und derVorprüfung der Umweltauswirkungen, liegt in
der Zeit vom

07. Juni 2022 bis zum 11. Juli 2022

während der Dienststunden der Stadtverwaltung Kaiserslautern (montags - donners-
tags von 8:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr, freitags von 8:00 – 13:00 Uhr) im
Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 67653 Kaiserslautern, beim Referat Stadtentwicklung
im 13. Obergeschoss, Zimmer 1310 öffentlich aus. Ergänzend und zur unverbindlichen
Information können die Planunterlagen auch im Internet unter www.kaiserslau-
tern.de/biv oder über den unten stehenden QR-Code eingesehen werden.

Bestandteil der im Rathaus ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen vom Referat Umweltschutz und Referat Grünflä-
chen. Die Unterlagen enthalten die folgenden Arten umweltbezogener Informationen:

1. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Boden
- Informationen zur Neuversiegelung

2. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Wasser
- Informationen zum Verlust von Versickerungsflächen, Erhöhung von Abwassermen-
gen

3. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Klima
- Informationen zur Veränderung der geländeklimatischen Verhältnisse

4. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen Tiere, Pflanzen, Biotope
- Informationen zu den Auswirkungen der Planungen auf die Lebensräume der Tiere

5. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild
- Informationen über die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds als Folge der Bebau-
ung

6. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen Kultur- und Sachgüter
- Informationen über die Beeinträchtigung von archäologischen Funden, Denkmälern

7. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Menschen
- Informationen zur Lärmsituation auf Grund des veränderten Verkehrsaufkommens

Es wird nach § 3 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen zum Bebau-
ungsplanentwurf während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abge-
geben werden können. Darüber hinaus können die Stellungnahmen auch per Post
(Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Stadtentwicklung, Willy-Brandt-Platz 1,
67653 Kaiserslautern) eingereicht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben.

Darüber hinaus informieren wir Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer Daten, die Sie
mit Ihrer Stellungnahme während der Öffentlichkeitsbeteiligung abgeben. Mit der Ab-
gabe Ihrer Stellungnahme stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten zu. Wir verarbei-
ten Ihre Daten nach § 3 Baugesetzbuch (BauGB) und Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. e)
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zurWahrnehmung einer Aufgabe, die im öf-
fentlichen Interesse liegt und im Rahmen der gemeindlichen Planungshoheit, die der
Stadt Kaiserslautern übertragen wurde. Wir benötigen Ihre personenbezogenen Da-
ten, um unsere Aufgaben erfüllen zu können. Sofern wir die für unsere Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Daten nicht erhalten, besteht die Möglichkeit, dass wir Ihr Anliegen
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nicht bearbeiten können. Weitere Informationen können Sie
auf der Internetseite der Stadt Kaiserslautern nachlesen un-
ter www.kaiserslautern.de/datenschutz-bauleitplanverfah-
ren

Kaiserslautern, den 12.05.2022
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Organisationsma-
nagement, Abteilung 10.3Tourismus undVeranstaltungen, zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter (m/w/d)
im Bereich Projektbüro städtischeVeranstaltungen

in Teilzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Die Arbeitszeit beträgt 29,25 Wochenstunden und ist den dienstlichen Erfordernissen
entsprechend flexibel zu erbringen.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 8 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 068.22.10.124) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für
ihr Referat Jugend und Sport, Abteilung Sport, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Fachangestellte bzw. einen Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d)
in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 5 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 074.22.51.768)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten

Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Kultur zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Bibliothekarin bzw. einen Bibliothekar (m/w/d)
in der Stadtbibliothek.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet und in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9c TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 048.22.41.177) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Montag, 23.05.2022, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:
ÖffentlicherTeil
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Entscheidung über die Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen nach §

94 Abs. 3 GemO
3. Mitteilungen
4. Anfragen

NichtöffentlicherTeil
1. Stundung von Ausbaubeiträgen
2. Umgehende Schaffung einer Stelle Notfall- und Krisenmanagement innerhalb der

Stabstelle I.3
3. Auftragsvergabe - GS Paul-Münch-Schule, Schulraumlüftung, BAFA Nr. 8, Installa-

tion von dezentralen Lüftungsanlagen in Klassenräume (RLT-Standgeräte)
4. Auftragsvergabe - GS Röhmschule, Schulraumlüftung, BAFA Nr. 14, Installation

von dezentralen Lüftungsanlagen in Klassenräumen
5. Auftragsvergabe - GS Erzhütten, Schulraumlüftung, BAFA Nr. 18, Installation von

dezentralen Lüftungsanlagen in Klassenräumen (RLT-Standgeräte)
6. Auftragsvergabe - Quartiersmanagement Kaiserslautern Ost für den Zeitraum

01.06.2022 bis 31.05.2025
7. Mitteilungen
8. Anfragen

gez.
Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

Die Arbeiten – Deckenprogramm 2 (Fräsarbeiten, Asphaltdeckschichteinbau etc.) für
das Referat Tiefbau der Stadtverwaltung Kaiserslautern werden öffentlich ausge-
schrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2022/05-237

Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung: 24.07.2022
Fertigstellung: 14.10.2022

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3654432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
(https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYDB0/documents)

Öffnung der Angebote: 08.06.2022, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau Erdgeschoss, Zimmer A016
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 06.07.2022

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik - Ausschreibungen im Internet

Kaiserslautern, den 16.05.2022
gez.
Anja Pfeiffer
Beigeordnete

NICHTAMTLICHER TEIL
WEITERE MELDUNGEN

„AnZeichen“ von
Bettina Reisky im Stadtmuseum

Vom 21. Mai bis 17. Juni 2022 zeigt
das Stadtmuseum Kaiserslautern
(Theodor-Zink-Museum, Wadgasser-
hof) „AnZeichen“, eine Sonderaus-
stellung mit rund 50 Werken der
Münchner Künstlerin Bettina Reisky.
Diese wird am Samstag, 21. Mai, um
11 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin
mit einer Vernissage eröffnet. Bürger-
meisterin Beate Kimmel und Muse-
umsleiter Bernd Klesmann werden
Grußworte sprechen, für die musikali-
sche Umrahmung sorgen Helmut En-
gelhardt und Martin Haberer.

Bettina Reiskys Kunstwerke sind

eine Art Reflexion der Befragung des
Lebens. Ihre Arbeiten scheinen eine
Übung zur Wahrnehmung und Spiegel
unserer Erfahrungen zu sein. In den
ausschließlich monochromen Werken
beschäftigt sie sich reflexiv und in
abstrakter Weise mit den Zeichen und
Spuren von Erinnertem und Erlebtem.
Es entstehen keine konkreten Gegen-
stände, sondern Projektionsflächen in
Form von kleinen und großen Tab-
leaus. Bettina Reisky fühlt sich der
Malerei sehr nahe. Ihre Bildobjekte
ähneln jedoch Skulpturen, denn
handwerklich arbeitet sie ähnlich

Sonderausstellung vom 21. Mai bis 17. Juni zu sehen
einer Bildhauerin. Ihre subtilen Flä-
chen mit ihren archaischen Anmutun-
gen erscheinen wie Landkarten der
Zeit und öffnen, Spiegeln gleich, den
Blick auf die eigenen Sehnsüchte und
Erinnerungen. |ps

Weitere Informationen:

Die Sonderausstellung im Wadgasserhof kann
während der Öffnungszeiten des Stadtmuseums
besichtigt werden. Diese sind Mittwoch bis Frei-
tag von 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von
11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermä-
ßigt 2,50 Euro.

Am 31. Mai ist Weltnichtrauchertag

Am 31. Mai ist Weltnichtrauchertag.
Unter dem diesjährigen Motto „Save
(y)our future“ soll durch den Tag und
viele damit verbundene Aktionen ver-
deutlicht werden, dass Nikotinkonsum
für Mensch und Umwelt gleicherma-
ßen schädlich ist, dass mit dem Rau-
chen oder dem Konsum von Tabaker-
hitzern oder E-Zigaretten individuelle
und gesamtgesellschaftliche Gefah-
ren verbunden sind. Zu dieser wichti-
gen Aufklärungsarbeit möchte die Ab-
teilung Jugendarbeit / Jugendsozialar-
beit des Referates Jugend und Sport
der Stadtverwaltung Kaiserslautern
einen Beitrag leisten und hat daher ei-
nen Kunstwettbewerb zum Thema
#LebeRauchfrei ins Leben gerufen.

Kinder- und Jugendliche sind herz-
lich aufgerufen, eigene Kunstwerke
zum Thema #LebeRauchfrei zu gestal-
ten und diese bis zum 31. Mai 2022
beim Jugendreferat einzureichen. Der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Eingereicht werden können selbstge-
malte Bilder, Gedichte, Videos, Plaka-
te u.v.m. Die Kunstwerke können per
Post oder Email gesendet oder gerne
auch persönlich überreicht werden:
Fachstelle für Kinder-und Jugend-
schutz
Augustastrasse 11
67655 Kaiserslautern
E-Mail: melanie.abel@kaiserslau-
tern.de
Tel: 0152 064 587 24

Jugendreferat startet Kunstwettbewerb
Die drei besten Beiträge werden mit

einem kleinen Präsent prämiert, die
Künstlerinnen und Künstler werden
durch Jugenddezernentin Anja Pfeif-
fer ausgezeichnet. Eine Jury entschei-
det bis zum 13. Juni über die Gewin-
ner.

Die Gewinner erklären sich mit Ein-
reichen ihrer Arbeit damit einverstan-
den, dass ihr Name und das einge-
reichte Werk in Printmedien sowie in
digitalen Medien veröffentlicht wer-
den dürfen. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum Weltnichtrauchertag
unter: www.abnr.de/weltnichtrauchertag
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Mölschbach wird 800 Jahre alt

In Mölschbach steht ein großes Jubilä-
um an. Die erste urkundliche Erwäh-
nung des Dorfes Mölschbach findet
sich in einer Urkunde des Jahres
1222. Das heißt, der Kaiserslauterer
Ortsbezirk wird 2022 800 Jahre alt!
Alle Mölschbacherinnen und Mölsch-
bacher – und ebenso natürlich alle
Gäste – können sich anlässlich des Ju-
biläums auf ein reichhaltiges Veran-
staltungsprogramm freuen, mit einem
großen Festwochenende am 24. und
25. Juni. Hier die Termine im Einzel-
nen:

21. Mai: Irish Folk Night mit der Band
Three Caps
Konzert ab 20 Uhr an der Turnhalle
26. Mai: Waldbauernwanderung
4-5 KM Erlebniswanderung mit Gud-
run Krennrich
27. Mai: Wildsaulauf
15. Lauf des SV Mölschbach mit 10-
KM-Hauptlauf und 1-KM-Strecke für
Schüler
11. Juni: Lebenstraum Garten
Führung im Garten der Fam. We-
ber/Pfalzer
16. Juni: Hexengartenschau
zu drei Themen mit Gudrun Krennrich

800-Jahrfeier
Festwochenende

24. Juni: Mölschbacher Kulturnacht
ab 18.30 Uhr auf dem Kerweplatz:
Deutsch-amerikanische Comedy-
show mit Erin und Amanda; Mölsch-
bacher Jazzcombo; Big Band der Em-
merich-Smola-Musikschule und Mu-
sikakademie Uni Big Band Kaiserslau-
tern;
Light Art Installation ab 23 Uhr an der
kath. Kirche St. Blasius Ingo Bracke
und Hans Trinkaus
25. Juni: Dorffest zur 800-Jahrfeier
ab 14 Uhr am Sportplatz: AH-Fußball-
turnier des SV Mölschbach bis 19:00
Uhr; Kinderprogramm der Kita;
ab 19 Uhr Offizielle Jubiläumsfeier in
der Turnhalle mit Gästen und Mölsch-

bacher Künstlern
Light Art Installation ab 23 Uhr an der
kath. Kirche St. Blasius Ingo Bracke
und Hans Trinkaus

2. und 3. Juli: Kunstausstellung
im evangelischen Gemeindehaus mit
Mölschbacher Künstlerinnen und
Künstlern
Eröffnung mit der japanischen Trom-
melgruppe Kiōdō - tai am 2. Juli ab 11
Uhr im evangelischen Gemeindehaus
16. Juli: Mölschbacher Summer
Lounge
ab 20 Uhr auf dem Kerweplatz Kon-
zert mit der Band Acoustic Colour
(Pop/Soul/Jazz)
ab circa 23 Uhr Feuerwerk
22. Juli: Nacht der Skulpturen
Videoprojektion am Plus-Minus be-
gleitet von der Mölschbacher Jazz-
combo
29. Juli: Fledermausführung im Eu-
lental
Durch Fam. Weber/Pfalzer. Anmel-
dung erforderlich.
26. August: Elfmeter-Turnier des SV
Mölschbach
ab 18.30 am Sportplatz
2. bis 5. September: Mölschbacher
Kerwe

Ganzjähriges Programm steht ganz im Zeichen des Jubiläums

17. September: Kita-Flohmarkt
14 Uhr bis 16 Uhr in der Kita
24. September: Liederabend des
Mölschbacher Gesangsvereins
ab 20 Uhr in der Turnhalle
30. Oktober: Märchen- und Sagen-
wanderung
mit Gudrun Krennrich ab 17 Uhr
5. November: Märchen- und Sagen-
wanderung (Ersatz- und Zusatzter-
min)
11. November: Martinsfeier von Kita
und Forst
ab 18 Uhr an der Ortsmitte (PlusMi-
nus)
19. und 20. November: Theater-
abend
Lustspiel der Mölschbacher Laien-
spielgruppe in der Turnhalle; 19. No-
vember ab 20 Uhr; 20. November ab
17 Uhr
11. Dezember: Nikolausfeier von Ki-
ta und Forst
ab 15 Uhr am Waldspielplatz

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zu den einzelnen Veran-
staltungen sind bei Ortsvorsteher Jörg Walter er-
hältlich: 06306 2908; 0170-3175497; ortsvorste-
her.walter@web.de

Allgemeinheit für mehr
Barrierefreiheit sensibilisieren

Arbeitsgruppen um den Inklusions-
beirat und den Behindertenbeauftrag-
ten der Stadt haben am ersten Mai-
samstag unter dem Motto „Tempo
machen für Inklusion – barrierefrei
zum Ziel“ bei bestem Wetter vor der
Stiftskirche über den Aktionstag zur
Inklusion informiert und auf die Belan-
ge von Menschen mit Behinderung
aufmerksam gemacht.

Präsentiert wurden unter anderem
die Ergebnisse zweier Aktionen, die
bereits im Vorfeld des Aktionstags ge-
startet waren. Ein Highlight war der
Einlauf einer Radgruppe und einer
Wander-/Walking-Gruppe, was zu-
gleich das große Finale der Aktion
„Bewegung für alle“ darstellte. Seit 7.
April waren Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung aufgerufen, gemein-
sam möglichst viele Kilometer zu
sammeln. Das stolze Ergebnis: 9400
Kilometer, die zu fuß, mit dem Roll-
stuhl oder mit dem Fahrrad zusam-
men kamen.

Beim „Barriere-Check“ gab es in
den vergangenen Wochen Begehun-
gen der Innenstadt sowie des Rathau-
ses. Wie bereits berichtet, werden die
Ergebnisse dieser Rundgänge nun
durch den Inklusionsbeirat überprüft
und Ideen gesammelt, wie Barrieren
abgebaut werden könnten. Am Sams-
tag wurde den Besucherinnen und Be-
suchern anschaulich präsentiert, was
Barrieren und Hürden im Alltag be-
deuten. Wer sich selbst im Rollstuhl
ausprobieren wollte, konnte so
schnell feststellen, wie schwierig es
ist, Bordsteinen oder gar Treppenstu-
fen zu überwinden. Auch weitere Be-
hinderungen konnten mithilfe von
Spezialbrillen oder Handschuhen si-
muliert werden. Ebenso präsentiert
wurden jedoch einige der vielfältigen
Hilfsmittel, die das Leben von Men-
schen mit Behinderung inzwischen
deutlich erleichtern.

Eine kleine Gesprächsrunde, mo-
deriert von Marina Tamassy, bekannt
als Mitglied der Lautrer Kabarettgrup-
pe „Die Untiere“, rundete den rundum

gelungenen Aktionstag ab. Sie inter-
viewte unter anderem die städtische
Beigeordnete und Sozialdezernentin
Anja Pfeiffer, die vom aktuellen Um-
setzungsstand der zahlreichen Maß-
nahmen zur Verbesserung der Barrie-
refreiheit berichtete. „Niemand sollte
aufgrund seiner Behinderung benach-
teiligt oder ausgegrenzt werden. Bar-
rierefreiheit und Inklusion sind große
Ziele, doch ich kann zusichern: Wir
machen uns auf den Weg und wollen
die Dinge Stück für Stück verbes-
sern“, so Pfeiffer. Sie verwies darauf,
dass kürzlich im Stadtrat verschiede-
ne Anträge zum Thema Barrierefrei-

Viele Aktionen zum Aktionstag vor der Stiftskirche

heit beschlossen wurden, allerdings
gebe es „noch sehr viel zu tun.“

Der städtische Behindertenbeauf-
tragte Steffen Griebe zeigte sich sehr
zufrieden mit dem Aktionstag vor der
Stiftskirche. „Das war ein toller Tag,
wir haben sehr viel Aufmerksamkeit
und positive Resonanz bekommen,
sowohl durch die Medien als auch
durch die vielen Besucherinnen und
Besucher“, so Griebe. „Wir konnten
viele sehr positive Gespräche führen
und haben weitere Mitstreiter gefun-
den, die sich nachhaltig für die Inklusi-
on in Kaiserslautern einsetzen möch-
ten.“ |ps

FRAKTIONSBEITRÄGE

Kriegsgräber erinnern
an deutsche Verantwortung

Im Beisein von Innenminister Roger Le-
wentz wurde am 8. Mai im Foyer des
Rathauses Kaiserslautern die Ausstel-
lung „Kriegsgräberstätten in Rhein-
land-Pfalz“ eröffnet. Die neue konzi-
pierte Ausstellung vermittelt die Ge-
schichte, Gestaltung und das Anliegen
der Kriegsgräberstätten in Rheinland-
Pfalz. Es handelt sich um eine Wander-
ausstellung, die in den kommenden
Monaten von Kaiserslautern aus ihren
Weg durch das Bundesland machen
wird.

Anja Pfeiffer, Beigeordnete der
Stadt Kaiserslautern, hieß die zahlrei-
chen Gäste der Eröffnung im Namen
der Stadt willkommen. In ihrer Begrü-
ßungsrede spannte sie den Bogen von
der Bedeutung der Kriegsgräberpflege
zur deutschen Erinnerungskultur und
den Krieg in der Ukraine. „Noch bis vor
wenigen Monaten hätten ich und ver-
mutlich die meisten deutschen Politi-
ker Worte an Sie gerichtet, die wir alle
kennen und wie sie bei solchen Anläs-

Wanderausstellung ist noch bis 10. Juni im Rathausfoyer zu sehen

sen seit Jahrzehnten üblich waren. Es
wäre ein Plädoyer für den Frieden ge-
wesen, für das Erinnern, begleitet mit
den Worten ’Nie wieder’, wofür wir
Deutsche besondere Verantwortung
tragen.“ Das jedoch, so Pfeiffer, sei
Geschichte.

„Der russische Überfall auf die
Ukraine, die mordenden und plündern-
den Horden, die Vergewaltigungen und
Deportationen, die faschistoide Propa-
ganda – All das stellt die einstudierte
deutsche Sicht der Dinge gerade auf
eine harte Probe.“ Die Welt, erklärte
die Beigeordnete, sei seit dem 24. Feb-
ruar eine andere. Ein „Weiter so“ könne
es kaum geben, für niemanden. „Wer
wären wir, wenn wir den Hilferuf eines
Landes ignorieren, das gerade genau
das erlebt, was wir vor nunmehr 83
Jahren Polen angetan haben, und dann
später auch vielen anderen europäi-
schen Ländern? Wer wären wir ange-
sichts unserer Geschichte, wenn wir
von der Ukraine verlangen, sich kampf-

los dem Aggressor zu ergeben, wie es
manche tun? Wenn wir wirklich unsere
Lektion gelernt haben, wenn wir auch
nur annähernd an das glauben, was wir
seit Jahrzehnten predigen, das ’Nie
wieder’, dann ist die Entscheidung, die
Ukraine mit all unseren Mitteln zu un-
terstützen, die einzig richtige. Kriegs-
gräber erinnern daran, was passieren
konnte und auch wieder passieren
kann. Und gerade wieder passiert. Sie
erinnern aber gerade uns Deutsche
auch an unsere Verantwortung.“

Die Ausstellung ist ein Gemein-
schaftsprojekt vom Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge und der
Generaldirektion kulturelles Erbe. Sie
ist noch bis 10. Juni zu den üblichen
Öffnungszeiten des Rathauses frei im
Rathausfoyer zugänglich. Der Volks-
bund plant im Sommer 2022 zudem
ein Workcamp in Kaiserslautern, bei
dem auch die seit 1871 bestehende
Kriegsgräberstätte auf dem Haupt-
friedhof Thema sein wird. |ps

Transparenz in Lautrer Politik

In der jüngsten Ratssitzung gab es
gleich mehrere denkwürdige Ereignis-
se, wobei schon jedes einzelne das
Demokratieverständnis des Oberbür-
germeisters und vieler Ratsmitglieder
in Frage stellt! Öffentlich wird schon
länger bemängelt, dass weder der Bür-
ger noch die andern Ratsmitglieder
durch die in hybrider Form abgehalte-
nen Stadtratssitzungen das Abstimm-
verhalten der Ratsmitglieder nachvoll-
ziehen kann. Man kann zwar die wort-
reichen Beiträge hören, aber aufgrund
der von der Stadt vorgegebenen Ab-
stimmtechnik mutiert faktisch jede öf-
fentliche zu einer geheimen Abstim-
mung. Transparenz ist ein grundlegen-
des Element unserer Demokratie:
hierzu gehört, dass das Abstimmver-
halten der Ratsmitglieder nachvoll-
ziehbar ist. Wir haben das Thema auf-
gegriffen und sofort und problemlos
umsetzbare Vorschläge eingebracht,
um die notwendige Transparenz zu si-
chern. Unsere Vorschläge wurden
vom OB als Rückfall in die Steinzeit
kommentiert und schließlich vom Rat
abgelehnt. Die hybriden Ratssitzungen
bringen weitere gravierende Probleme
mit sich: Es ist für den Bürger nicht er-
sichtlich, welche Ratsmitglieder über-
haupt anwesend sind. Zudem sind die
angemeldeten Ratsmitglieder nicht
hinreichend authentifiziert. Heißt: wie
in anderen Gremien üblich werden in

Grundelemente der Demokratie werden mit Füßen getreten
Kaiserslautern neben dem techni-
schen Login keine weiteren Prüfungen
gemacht. Bei fast keiner Online-Ab-
stimmungen ist es bisher gelungen,
dass alle anwesend gemeldeten Rats-
mitglieder ihre Stimme abgegeben ha-
ben. Verursacht wird dies durch die
bereits bemängelte Abstimmtechnik:
der OB bricht einfach nach einer ge-
wissen Wartezeit die Stimmabgabe ab
und verkündet ein Ergebnis. Die Rats-
mitglieder können sich so selbst nicht
sicher sein, ob ihre Stimme gezählt
wurde. In Kenntnis dieser Tatsachen
hat unser Fraktionsvorsitzender Mi-
chael Littig die Rechtmäßigkeit der
bisher so gefassten Beschlüsse in Fra-
ge gestellt: „ Es ist erschütternd, dass
die Ratsmitglieder sich aktiv gegen die
Transparenz ihres Abstimmverhaltens
gestellt haben. Natürlich aber auch
nur in „versteckter“ Abstimmung.“ Be-
reits vor vier Jahren hat die FDP einen
Antrag zum Livestreaming der Ratssit-
zungen eingebracht. Die damals von
der SPD angeführte Ratsmehrheit hat
dies abgelehnt. Am 2. Mai wurde von
der AfD erneut ein Antrag zum Live-
streaming eingebracht. Spannend da-
bei ist, dass dabei erstmals 16 Rats-
mitglieder einem Antrag der AFD zuge-
stimmt haben. Natürlich war auch hier
das Abstimmverhalten der einzelnen
Ratsmitglieder nicht nachvollziehbar.
Der Antrag der AFD war in der Sache
identisch mit dem FDP Antrag. Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb der An-
trag zum Livestreaming im Jahr 2022
abgelehnt wurde. Haben die Ratsmit-
glieder Angst vor Transparenz? Ins Bild

passt auch, dass neun Ratsmitglieder
den fraktionsübergreifend erarbeite-
ten Antrag „Ehrenkodex für Mandats-
träger*innen zum Umgang mit man-
datsbezogenen Vorteilen und Einfluss-
nahmen“ abgelehnt haben. Auch hier
wäre für den Bürger sicherlich interes-
sant zu erfahren, welches Ratsmit-
glied gegen einen Kodex stimmt, der
unlautere Einflussnahmen von Rats-
mitgliedern geiseln soll! Im Stadtrat
und vielen Gremien und Aufsichtsrä-
ten wird seit Jahren mangelnde Trans-
parenz und Zugang zu relevanten In-
formationen bemängelt. Sei es, dass
sich Aufsichtsräte städtischer Gesell-
schaften vom Aufsichtsratsvorsitzen-
den nur schlecht eingebunden fühlen
oder weil kleinere Fraktionen keine ei-
genen Vertreter in einem Aufsichtsrat
haben und dann im Rat Sachverhalte
nachfragen und aufklären müssen. Es
ist unglaublich, wenn die SPD die Aus-
kunftsersuchen mantraartig als Wahl-
kampf propagiert und versucht die
Diskussion im Rat zu unterbinden. Die
kleineren Parteien und die Bürger ha-
ben das Recht auf Information! Wir
können zahlreiche weitere fragwürdi-
ge Situationen aufführen. Von Bürgern
zunehmend hinterfragt wird auch,
weshalb manche Positionen in Kai-
serslautern und städtischen Gesell-
schaften ohne Ausschreibungen be-
setzt werden. Aufgrund der intranspa-
renten Entscheidungen in der vergan-
genen Stadtratssitzung sehen wir uns
gezwungen, die verschiedenen Vor-
gänge geeigneten Prüfungen zu unter-
ziehen.

Fraktion im Stadtrat

CDU

Mölschbach feiert Jubiläum FOTO: JAN PETERS

Das Foto zeigt die kleine Talkrunde, die von Marina Tamassy (Mitte)
moderiert wurde FOTO: PS

FOTO: VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE
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Ein Stück Europa auf dem Wochenmarkt

Am 14. Mai 2022 konnte das Europa
Direkt Kaiserslautern bei strahlen-
dem Sonnenschein nach zwei Jahren
pandemiebedingter Pause endlich
wieder den Europatag gemeinsam
mit Bürgerinnen und Bürgern in der
Innenstadt feiern. Anlässlich des Eu-
ropatages, der alljährlich am 9. Mai
seinen Platz im Kalender hat, gab es
am Stand des Europa Direkt auf dem
Wochenmarkt neben aktuellen Infos
und interessanten Gesprächen zu Eu-
ropathemen auch Mitmachaktionen
für Alle. So konnten die Besucher
Selfies mit einem Europabilderrah-
men schießen oder ihr persönliches
Statement zu Europa abgeben. Dane-
ben gab es auch die Möglichkeit,
handgefertigte Ukraine-Solidaritäts-
armbänder gegen eine kleine Spende
zu erwerben und attraktive Gutschei-
ne für Produkte der Wochenmarktbe-

Buntes Programm am Infostand des Europa Direkt

schicker zu gewinnen. Dazu mussten
Fragen am EU-Quizrad richtig beant-

wortet werden.
Unterstützt wurde die Aktion von

den Marktbeschickern Spezialitäten
Kirbas, Imbiss Boll, Feinkost Conrad,
Früchte Wenger und Backhaus
Scheidt. Ein ganz großes Dankeschön
geht außerdem an die Europabeauf-
tragten des Jugendparlaments, die
Europa-AG des St.-Franziskus-Gym-
nasiums und -Realschule mit ihrem
Lehrer Jürgen Lehmann sowie die Mit-
glieder der Europa-Union, die eben-
falls mithalfen. Marktbesucher und
Gäste angrenzender Gastronomie
lauschten bei Kaiserwetter entspannt
den Saxophonklängen von Thomas
Weithäuser, der die musikalische Be-
gleitung übernommen hatte.

Wer mehr über Europa erfahren
möchte, kann sich unter europa@kai-
serslautern.de oder 0631-365-1120
zu den üblichen Öffnungszeiten des
Rathauses gerne an das Europa Di-
rekt Kaiserslautern wenden. |ps

Kulturpreis 2022 geht an die
Künstlerwerkgemeinschaft

Der zum dritten Mal zur Verleihung vor-
gesehene „Kulturpreis der Stadt Kai-
serslautern“ geht an die Künstlerwerk-
gemeinschaft Kaiserslautern e. V. Dies
hat der Kulturausschuss in seiner gest-
rigen Sitzung beschlossen. Die Künst-
lerwerkgemeinschaft (KWG) ist seit
über 20 Jahren fester Bestandteil des
Kulturlebens der Stadt und darüber
hinaus. Die künstlerischen Aktivitäten
der Gemeinschaft erstrecken sich
über ein breites Spektrum an Aus-
drucksformen der darstellenden und
bildenden Kunst, von der Malerei und
Grafik, Plastik und Fotografie, Schau-
spiel, Musik und Literatur bis hin zu Ak-
tionen und Performance.

Auch in diesem Jahr stand der Kul-
turausschuss wieder vor der schweren
Entscheidung, aus drei von Bürger-
meisterin und Kulturdezernentin Beate
Kimmel unterbreiteten Vorschlägen
auszuwählen. Kimmel hatte sich vor-
her mit Dr. Christoph Dammann, Direk-
tor des Referats Kultur, sowie einem
Vertreter des Vorstandes der Sparkas-
sen-Kulturstiftung beraten.

„Im Grunde hätte jede und jeder Ein-
zelne der Künstlerwerkgemeinschaft
diesen Preis für sich alleine schon ver-
dient“, meinte Kimmel im Anschluss.
„Es ist sehr beeindruckend, wie von

diesem Kollektiv immer wieder neue
Impulse ausgehen und über die vielfäl-
tigen gesellschaftlichen Verankerun-
gen einen besonders hohen Wirkungs-
grad erzielen.“

„Die Künstlerwerkgemeinschaft ist
eine herausragende freie Initiative, die
das Kulturleben unserer Stadt seit lan-
ger Zeit bereichert“, freute sich auch
der Initiator des Kulturpreises Dr.
Christoph Dammann. Insgesamt gab
es für den Kulturpreis 2022 elf Nomi-
nierungen, die gemeinsam gesichtet
wurden. Die abschließende Entschei-
dung fiel auf die Lautrer Künstlerwerk-
gemeinschaft.

Im Oktober 2019 hatte der Kultur-
ausschuss die Einführung des Kultur-
preises Kaiserslautern beschlossen. Er
wird von der Kunst- und Kulturstiftung
der Stadtsparkasse unterstützt und
soll besonders von städtischer Seite
nicht institutionell gefördertes, priva-
tes sowie ehrenamtliches Engagement
auf diesem Gebiet anerkennen. Für die
Auszeichnung, die bei entsprechenden
Vorschlägen jährlich vergeben werden
soll, können die Empfehlungen jeweils
bis zum 31. März eingereicht werden.
Nicht berücksichtigte Vorschläge kön-
nen im Folgejahr erneut eingereicht
werden. |ps

Besichtigungstouren im Juni

Des Kaisers Spuren auf dem
Burgberg
Vom spannenden Bau der Kaiser-
pfalz, ihrer Blüte, der Erweiterung und
dem Bau des Casimirschlosses bis
hin zur Zerstörung und dem Nieder-
gang der beiden Gebäude: Die Füh-
rung über den Burgberg zeigt die
spannenden Spuren seiner wechsel-
vollen Geschichte bis heute.
Termin: Samstag, 4. Juni, 10.30 Uhr

Stadtrundgang
Kaiserslautern lässt sich ganz wun-
derbar zu Fuß entdecken. Die Mehr-
zahl der Sehenswürdigkeiten liegt
nah beieinander. Dieser Rundgang
erzählt Geschichten und Geschichte
und lässt Vergangenes erleben.

Aktuelles Programm der Tourist Information
Termine: Sonntag, 12. Juni, 14 Uhr
Samstag, 18. Juni, 10.30 Uhr
Samstag, 25. Juni, 10.30 Uhr

Burg Hohenecken
Von der Errichtung im 12. Jahrhun-
dert bis hin zur Zerstörung 1688 er-
lebte die Burg Hohenecken eine
wechselvolle Geschichte. Davon kün-
den auch die Sagen, wie etwa die Ge-
schichte vom vergrabenen Schatz
oder die tragische Liebesgeschichte
von Hildegard von Hoheneck. Treff-
punkt ist direkt an der Burg!
Termin: Mittwoch, 22. Juni, 16.30
Uhr

Die Fürstin von Lautern – Kos-
tümführung

Die Fürstin, die von 1655 bis 1675 die
Geschicke von Lautern lenkte, er-
zählt im historischen Gewand von
den Stationen ihres Lebens. Die Tour
findet ausschließlich im Wadgasser-
hof (Treffpunkt) statt.
Termin: Samstag, 25. Juni, 16 Uhr

Geschichtliche Gastro-Tour
Eine etwas andere Stadtführung ist
die historische Gastro-Tour durch die
geschichtsträchtige Kaiserslauterer
Innenstadt. Zur Entspannung werden
kleine Pausen in gemütlichen Lokalen
eingelegt, in denen Kostproben ge-
reicht und die Geschichte vertieft
werden.
Termin: Mittwoch, 29. Juni, 17.30
Uhr

Kaiserin Beatrix in der Stiftskir-
che – Kostümführung
In der Stiftskirche wird die Geschich-
te der Kaiserin Beatrix von Burgund
vorgetragen, die ein schillerndes und
anekdotenreiches Leben an der Seite
von Kaiser Friedrich I. Barbarossa
führte. Sie wurde in ihrem kurzen Le-
ben zur römisch-deutschen Königin
und Kaiserin des Heiligen Römischen
Reiches gekrönt. Treffpunkt ist an der
Stiftskirche (Eingang Brunnen).
Termin: Donnerstag, 30. Juni, 16 Uhr

Wenn nicht anders vermerkt, ist
Treffpunkt vor der Tourist Informati-
on. Die Tourist Information (Telefon:
0631/365-4019) bittet bei allen Füh-
rungen um Voranmeldung.

Noch Plätze frei:
Sommerschule der Stadt

Noch sind einige wenige Plätze frei in
der Sommerschule, die die Stadt Kai-
serslautern auch in diesem Jahr in Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeits- und
sozialpädagogischen Zentrum (ASZ)
und dem Zentrum für Lehrerbildung
der Technischen Universität Kaiser-
lautern (ZfL) anbietet. Wie bereits im
Vorjahr bietet die Sommerschule den
Schülerinnen und Schüler der Klas-
senstufen 5 bis 8 in den Sommerferi-
en die Möglichkeit, eventuell vorhan-
dene Lücken im Schulstoff individuell
vor Beginn des neuen Schuljahrs zu
schließen und gleichzeitig ein span-
nendes Freizeitprogramm zu erleben.

Von Montag, 1., bis Freitag, 12. Au-
gust, erhalten Schülerinnen und
Schüler, die in Kaiserslautern eine
der weiterführenden Schulen besu-
chen, in Kleingruppen von maximal

Lern- und Freizeitangebot in den Ferien
zehn Teilnehmenden Unterstützung
in jenen Fächern, in denen es Nach-
holbedarf gibt. Zur persönlichen Aus-
wahl stehen dabei die Schulfächer
Mathematik, Deutsch, Englisch und
NaWi (Naturwissenschaften). Um-
rahmt wird das Lernen von einem an-
sprechenden Freizeitprogramm, das
beispielsweise einen Kunstkurs im
Stadtmuseum oder einen Erlebnistag
im Pfälzer Wald beinhaltet.

Anmeldungen für die Sommer-
schule sind online bis 22. Mai möglich
unter www.kaiserslautern.de/som-
merschule. Die Anmeldung ist ver-
bindlich. Es entstehen keine Kosten.
Für weitere Fragen stehen die Mitar-
beiterinnen des Bildungsbüros tele-
fonisch unter 0631/365-2352 oder
per E-Mail an bildungsbuero@kai-
serslautern.de zur Verfügung. |ps

„Was Tiere träumen“ – Kinder erstellen eigenes Buch

Gebannt starren 13 Kinderaugen-
Paare nach oben: Über ihren Köpfen
hängt ein Faultier, das sich gemäch-
lichst seiner Fellpflege widmet. „Das
Faultier bewegt sich ungefähr so
schnell, wie wenn ihr Hausaufgaben
machen müsst“, kommentiert Lena
Stoller, Zoopädagogin im Siegelba-
cher Zoo. Ihr Kommentar wird von
den Schülerinnen und Schülern der
Kottenschule mit einem breiten Grin-
sen quittiert. An ihrer Seite ist das
Lautrer Untier Wolfgang Marschall,
dem es heute einmal nicht um Kaba-
rett, sondern um sein Literaturpro-
jekt „Was Tiere träumen“ geht. Dabei
stellt er die Kinder vor die Aufgabe,
sich im Zoo ein Lieblingstier auszusu-
chen. Anschließend dürfen sie sich
Gedanken darüber machen, was es
wohl träumt und dies in einem Text
oder Bild festhalten.

Am nächsten Tag liest Wolfgang
Marschall aus seinem bisher unver-
öffentlichten Buch „Glenda, Wu-

Projekt mit Wolfgang Marschall und der Kottenschule

schlon und die Humboldt-KIDS“ vor –
für die Schülerinnen und Schüler die
Gelegenheit, als Erste überhaupt von
der spannenden Geschichte zu er-
fahren. Danach geht es unter Anlei-
tung des Autors an die Arbeit, denn
schließlich wollen die Texte zu den

Tieren geschrieben und die Bilder ge-
malt werden. Dabei erhalten die Kin-
der von Marschall wertvolle Tipps
zum Text oder Anregungen, die in die
Gestaltung ihrer Bilder mit einflie-
ßen. Diese gilt es nun mit Unterstüt-
zung der Lehrerinnen Eva Hacker und

Petra Reither bis Mitte Mai fertigzu-
stellen. Anschließend werden alle
Werke zu einem kleinen Buch zusam-
mengestellt, von dem jedes Kind in
einer feierlichen Lesestunde ein ei-
genes Exemplar erhält. Mit von der
Partie wird dann auch Bürgermeiste-
rin und Kulturdezernentin Beate Kim-
mel sein, die es sich trotz strömen-
dem Regen nicht nehmen ließ, die
Kinder ein Stück durch den Zoo zu
begleiten.

Finanziell gefördert wird das Pro-
jekt „Was Tiere träumen“ von den
Boedecker-Kreisen im Rahmen des
Bundesförderprogramms „Kultur
macht stark“. Für einen Antrag in die-
sem Programm bedarf es jeweils
mehrerer so genannter Bündnispart-
ner – in diesem Fall hatten sich die
Kottenschule, der Verein Zukunftsre-
gion Westpfalz und das Bildungsbüro
der Stadt zusammengetan, um das
Projekt „Was Tiere träumen“ zu er-
möglichen. |ps

Tradition wird fortgesetzt

Seit 2009 spendet die Globus Han-
delsgesellschaft traditionell für den
Nothilfefonds des Arbeitskreises Hil-
fen für Familien (in Notlagen). In die-
sem Jahr wurde die Spende erstmalig
an die neue Schirmherrin, Beigeord-
nete Anja Pfeiffer, übergeben. „Die
letzten zwei Jahre haben viele Familien
sehr belastet, manche sind in finanzi-
elle Not geraten und benötigen für die
kleinen Dinge des Lebens unbürokra-
tische Hilfe. Mit dem Nothilfefonds
können wir genau diese Unterstützung
bieten, sind dafür aber auf Spenden
angewiesen“, berichtet Pfeiffer. Umso
mehr freue man sich über die traditio-
nelle und kontinuierliche Spende der
Globus Handelsgesellschaft. „So kön-

Globus spendet wieder für den Nothilfefonds der Stadt Kaiserslautern
nen wir immer dann Familien und Kin-
dern in Kaiserslautern helfen, wenn
die Hilfe akut nötig wird“, bedankte
sich Pfeiffer bei dem stellvertretenden
Geschäftsführer der Globus Handels-
gesellschaft, Patrick Tasch.

Die Spende in Höhe von 1.000 Euro
wird in Form von Gutscheinen aus
dem Warenbestand der Globus Han-
delsgesellschaft zur Verfügung ge-
stellt und über den Nothilfefonds an
bedürftige Familien verteilt, informiert
Gertrud Stahl vom Referat Jugend und
Sport und Sprecherin des Arbeitskrei-
ses. Die Gelder des Fonds werden ein-
gesetzt, um die Teilhabechancen der
Kinder in den Familien zu verbessern.
Die Leistungen fließen in kindbezoge-

ne Anschaffungen, wie Schulmateria-
lien, Schulranzen, Kinderwagen, Bet-
ten und Mobiliar, aber auch in die Be-
schaffung von Elektrogeräten, um den
Haushalt adäquat auszustatten. „Die
Mittel des Fonds kommen ausschließ-
lich dort an, wo sie auch dringend be-
nötigt werden“, versprach Stahl.

Wer den Fonds mit einer Spende
zur unmittelbaren und unbürokrati-
schen Hilfe für Kinder und ihre Famili-
en unterstützen möchte, kann dies
über das Spendenkonto bei der Spar-
kasse Kaiserslautern, IBAN: DE68
5405 0220 0000 5145 54, BIC: MA-
LADE51KLK, unter dem Verwen-
dungszweck „Nothilfefonds“ gerne
tun. |ps
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Patrick Tasch übergibt den Spen-
denscheck an Beigeordnete Anja
Pfeiffer (mitte) und Gertrud Stahl
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Universitätsstadt Kaiserslautern bietet an: 
 
Eckhaus – Lutzerstraße 20 
 

Das Gebäude aus dem Jahr 1899 verfügt über eine Wohn- 
/Nutzfläche von  ca. 235 m². Es wurde auf einem 251 m² großen 
Grundstück errichtet.  Das einseitig angebaute Eckhaus verfügt 
über  je eine Wohnung im Dachgeschoss und im Obergeschoss. 
Das Erdgeschoss wurde als Gastraum mit Ausschankbereich 
mit Toilettenanlage genutzt. Das Anwesen verfügt über eine 
Doppelgarage in massiver Bauweise. Im zum Gebäude 
gehörigen Hof befindet sich ein kleines Nebengebäude. 

  
Das Gebäudebefindet sich in sanierungsbedürftigen  
Zustand und kann zu Wohnzwecken sowie für nicht  
störendes Gewerbe genutzt werden. 
 
 
Mindestgebot = Verkehrswert                              250.000,00 € 
 
 

Interessenten werden gebeten, Bewerbungen in einem verschlossen-
en und besonders gekennzeichneten Umschlag bis zum 30.06.22   
beim Referat Finanzen – Abteilung Liegenschaften, Willy-Brandt-
Platz 1, 67657 Kaiserslautern, einzureichen. 
 

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage 
www.kaiserslautern.de - Rubrik Immobilien. Hier ist auch ein 
Bewerbungsbogen zum Download bereitgestellt. 
 

Die jeweilige Angebotshöhe entfaltet keine anspruchsbegründende 
Wirkung. Die Annahme von Kaufangeboten obliegt der Entscheidung 
der politischen Gremien der Stadt Kaiserslautern. 
 

 
Informationen: 
Liegenschaften:     Frau Höfli Telefon: (0631) 365 – 2656 
                                Herr Kuntz    Telefon: (0631) 365 – 2583 
                                           Fax:       (0631) 365 – 1239 
 
E-mail: liegenschaften@kaiserslautern.de 
 


